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Antrag des Vorstehers des Handels- und Landwirtschaftsdepartements,
N. Droz, an den Bundesrat

Bern, 4. Oktober 1886

Unter Bezugnahme auf seinen Bericht vom 30. September1 betreffend die Revi
sion des Handelsvertrags mit Deutschland legt das Unterzeichnete Departement hie- 
mit nebst dem ausführlichen Protokoll der Kommissionssitzungen vom 29. und 
30. September2 den Entwurf für die Instruktion3 vor, welche der schweizerischen 
Gesandtschaft in Berlin an Hand zu geben ist.

Zur Motivirung der Begehren des Bundesrathes stehen Herrn Minister Roth die 
abzuordnenden Experten, ferner das eingehende Protokoll der Kommissionssitzun
gen und die Berichte des schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins und des 
schweizerischen Gewerbevereins4 zur Verfügung.

Einige Begehren, welche im Schoosse der Kommission gestellt wurden, aber keine 
einstimmige Billigung fanden, sind in der Instruktion nicht erwähnt oder in andere 
Form gebracht. Es betrifft dies 1. den von Herrn Nationalrath Geigy im Interesse der 
schweizerischen Färberei und Appretur geäusserten Wunsch, dass beim zollfreien 
Veredlungsverkehr auch das Baumwollgarn, gleich wie die Seide, vom Nachweis der 
inländischen Erzeugung entlastet werde. Von den Vertretern der schweizerischen 
Spinnerei wurde aus den im Protokoll angegebenen Gründen5 diesem Wunsch so

1. Nicht abgedruckt.
2. Laut Protokoll fa n d  die Sitzung, an welcher 33 Vertreter von Industrie, Gewerbe und L a n d 
wirtschaft, die Bundesräte Droz und Hammer, der Gesandte in Berlin, Roth, und der C hef der I. 
Abteilung des Handels- und Landwirtschaftsdepartements teilnahmen, am 28. und 29. 9. 1886 
in Bern statt (E  13 (B )/154).
3. A ls A nnex abgedruckt.
4. Vgl. Nr. 300, A nnex  und A nm . 4.
5. Laut Verhandlungsprotokoll verlief die Diskussion folgender massen: [...] Herr Wunderly- 
von Muralt &rhebt als Vertreter der schweizerischen Baumwollspinnerei Bedenken gegen den 
von der Sektion II [Seide, Wolle (Kammgarnspinnerei), Wirkwaaren, Chemikalien] ausge
drückten Wunsch, für Baumwollgarn zum Färben und A ppretiren die gleiche Ausnahme wie für 
Seide zum Färben anzustreben. Die deutsche Halbseidenweberei, namentlich Crefeld, bezieht 
zur Zeit grössere Quantitäten der benöthigten Garne aus der Schweiz; würde der deutsche Fär
bereiveredlungsverkehr mit der Schweiz durch fragliche Vergünstigung erleichtert, so würde 
den deutschen Interessenten dadurch zum Schaden der schweizerischen Spinner zugleich der 
Bezug von rohem Garn aus England leichter gemacht.

/ .../H e rr  Geigy berichtigt, dass man das Garn im Auge habe, welches die Badenser- und 
Elsässer-W ebereien bedürfen, und zwar namentlich Schweizerfirmen, die ihre Fabrikation 
dorthin verlegt haben. Diesen sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihr englisches G arn in der 
Schweiz färben und appretiren zu lassen; es handelt sich um die Zuleitung einer Verdienst
quelle. [...].
Herr Wunderly-von Muralt spricht die Ansicht aus, dass es nicht Sache der Schweiz sei, 
Anstrengungen zu machen, um für ihre ausgewanderten Angehörigen im Eisass und Baden etc. 
Verkehrserleichterungen anzustreben, sondern dass sich diese Interessenten mit mehr Aussicht 
auf Erfolg selbst an die deutsche Reichsregierung wenden würden. (E 13 (B )/154).
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lebhaft entgegengetreten, dass das Departement es um so weniger angezeigt erachtet, 
denselben in den bevorstehenden Unterhandlungen Ausdruck zu geben, als die 
Situation, wie in der Instruktion angedeutet, offenbar zur Beschränkung auf das 
unbestritten Nothwendige oder Wünschenswerthe drängt.

Von Herrn Nationalrath Cramer-Frey wurde ferner die Ansicht begründet, dass 
die Bestimmung, wonach gegenseitig keine Ursprungszeugnisse für die einzuführen
den Waaren gefordert werden dürfen (Schlussprotokoll VII, l ) 6 nicht erneuert wer
den sollte, um für den nicht ganz unmöglichen Fall der Anwendung von Differen
tialzöllen für gewisse oesterreichische Erzeugnisse bei der Einfuhr in die Schweiz 
nicht gehemmt zu sein.

Das Departement vermag sich dem Eindruck einer gewissen Berechtigung dieser 
Anregung nicht ganz zu verschliessen, hält es hingegen für zweckmässig, den Grund
satz der Nichtbescheinigung des Ursprungs der Waaren wenigstens in der Form auf
recht zu erhalten, wie es im Art. 13 des schweizerisch-französischen Handelsvertrags 
geschehen ist, derselbe lautet: [ . . . f .

Hinsichtlich einer ändern Anregung von Herrn Cramer-Frey, betreffend Auf
nahme eines Artikels zum Schutze gegen die allfällige Einführung deutscher Export
prämien für Alkohol, behält sich das Departement noch nähere Prüfung vor.

Von Herrn Nationalrath Geigy wurde laut Protokoll auch die Frage der Stipula
tion schiedsgerichtlicher Austragung von Anständen betreffend Auslegung oder 
Ausführung von Vertragsbestimmungen oder Anwendung von Zöllen etc., ähnlich 
wie im belgisch-italienischen Handelsvertrag, angeregt.

Im Hinblick auf die Schwierigkeiten und Bedenken, welche einer solchen Verein
barung schon gelegentlich der früheren schweizerischen Unterhandlungen mit 
Frankreich und mit Italien entgegengetreten sind, und welche aller Voraussicht nach 
Deutschland gegenüber noch schärfer zu Tage treten müssten, hält das Departement 
ein einschlägiges Begehren nicht für angezeigt.

A N N E X

Instruktion für Herrn Minister Roth in Berlin, behufs Führung der Unterhandlungen über die 
Revision des schweizerisch-deutschen Handelsvertrages vom 23. Mai 1881

Herr Minister Roth wird nachstehende Begehren des Bundesrathes formuliren und mit Hülfe 
der Experten und der ihm zur Verfügung stehenden Dokumente motiviren:

1. V E R E D L U N G S V E R K E H R

a. Dem Art. 6, a8 ist folgender Zusatz beizufügen:
«und zum Zwirnen.»

6. AS 1 8 8 0 -1 8 8 1 , 5, S. 478.
7. Vgl. den Annex, Abschnitt 2. Zollformalitäten
8. Artikel 6 lautet:
Zur Regelung des Verkehrs zum Zweke der Veredlung von Waaren zwischen den Gebieten der 
vertragschliessenden Theile wird festgesezt, dass bei der Rükkehr aus dem Veredelungslande 
von Eingangsabgaben befreit bleiben:
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b. Punkt a des Art. 6 ist durch folgende, an Stelle der jetzigen zu setzende Redaktion zu ergän-

«Seide zum Zwirnen, Färben oder Umfärben und Flachs zum Spinnen.»
Im Zusammenhange damit soll Al. 2 des Art. 6 folgenden Zusatz erhalten:
« Für Seide, welche zum Z  wirnen, Färben und Umfärben in das Gebiet des einen oder ändern der 

Vertrag schliessenden Theile gesendet wird, ist ein solcher Nachweis (der einheimischen Erzeu
gung) nicht zu erbringen. »

c. Der sog. aktive Veredlungs verkehr, wie er durch den alten Vertrag von 1869y gesichert war, ist 
durch eine entsprechende Ergänzung des Art. 6 wieder zuzusichern.

d. Der sog. Transitveredlungsverkehr, wie er sich zur Zeit mit schweizerischen Geweben zum 
Bedrucken etc. in Deutschland, speziell im Eisass, und zur nachherigen Wiederausfuhr über belie
bige Grenzen auf Grund des § 115 des deutschen Vereinszollgesetzes vollzieht, ist durch einen ent
sprechenden Zusatz zum Art. 6 oder durch einen besonderen Artikel für die Dauer des Vertrages 
ausdrücklich zuzusichern.

Für den Fall, dass die deutsche Regierung auf dieses Begehren nicht eintreten sollte, ist zur Ver
meidung plötzlicher Verkehrshemmungen eine Bestimmung anzustreben, nach welcher beide 
Theile gehalten sind, die zur Zeit des Vertragsabschlusses zwischen beiden Ländern bestehenden, 
vertraglich nicht garantirten Verkehrserleichterungen, insbesondere den genannten Transitvered
lungsverkehr, nicht aufzuheben, ohne dem ändern Theil ein Jahr vorher von der Absicht Kenntniss 
zu geben.

e. Im Schlussprotokoll V1(), zu Art. 5 und 6 des Vertrages ist an geeigneter Stelle festzusetzen, 
dass deutsche Mouchoirgewebe, welche auf dem Wege des zollfreien Veredlungsverkehrs in der 
Schweiz gefärbt oder bedruckt worden sind, in zerschnittenem Zustande, d. h. zum Verkauf herge
richtet zurückgeführt werden dürfen und dass zu diesem Zwecke die nöthigen Kontrolmassregeln 
zu vereinbaren sind.

2. Z O L L FO R M A L IT Ä T E N

Die Bestimmung im Schlussprotokoll VIII, 1, wonach im wechselseitigen Verkehr Ursprungs
zeugnisse für die Waaren nicht gefordert werden sollen, ist in der bisherigen Form nicht zu erneu
ern. An deren Stelle ist der Art. 13 des schweizerisch-französischen Handelsvertrags zu vereinba
ren, welcher lautet:

«Die Importeure schweizerischer oder französischer Waaren sollen gegenseitig von der Ver
pflichtung, Ursprungszeugnisse vorzuweisen, enthoben sein.

Sofern jedoch einer der Nachbarstaaten der Schweiz oder Frankreichs mit einem der hohen ver- 
tragschliessenden Theile nicht durch die Clausel der meistbegünstigten Nation gebunden wäre, so 
dürfte die Vorweisung von Ursprungszeugnissen ausnahmsweise verlangt werden. In diesem Falle 
sollen genannte Zeugnisse entweder durch den Vorstand des Ausfuhrzollbüreau oder durch die in 
den Versandtorten oder Einschiffungshäfen wohnenden Konsuln oder Konsularagenten desjeni
gen Landes ausgestellt werden, nach welchem die Einfuhr stattzufinden hat. Die Ausstellung und 
das Visum der Ursprungszeugnisse hat unentgeltlich zu geschehen.

Es ist überdies vereinbart, dass für Weine in Doppelfässern und Dessertweine, für welche der 
Versender die in Art. 9 vorgesehenen Ermässigungen beansprucht, von Seite der schweizerischen 
Kantone ausnahmsweise die Vorweisung derartiger Ursprungszeugnisse verlangt werden darf.»

Herr Minister Roth wird indessen für die Formulirung dieses Begehrens ein fortgeschritteneres 
Stadium der Unterhandlungen abwarten, um sich zu vergewissern, ob nicht die deutsche Regierung 
selbst die Aufhebung fraglicher Bestimmung fordern werde.

a. Gewebe und Garne, welche zum Waschen, Bleichen, Färben, Walken, Appretiren, Bedruken 
und Stiken, sowie Garne, welche zum Striken, [,..]in das andere Gebiet ausgeführt worden sind. 
[...]{AS 1880-1881, 5, S. 462).
9. AS 1866-1869, IX, S. 888-1053.

10. AS 1880-1881, 5, S. 474-478.
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3. H A N D E L S R E IS E N D E

Die bei der Auswechslung der Ratifikationsurkunden11 stipulirten Beschränkungen hinsicht
lich der Abgabenfreiheit für das Aufsuchen von Bestellungen ist im Art. 10 des bestehenden Ver
trages zum Ausdruck zu bringen.

4. Z Ö L L E  FÜ R  D IE  E IN F U H R  IN D E U T S C H L A N D

Von der vom Handelsdepartement zusammenberufenen Expertenkommission sind folgende 
Begehren betr. Reduktion oder Bindung der deutschen Einfuhrzölle gestellt worden:

Position des 
deutschen Tarifs

1. Eindrähtiges, rohes Baumwollgarn über
N° 60: 24 MK. statt 3 0 -3 6  MK. N°. 2,C,l,d u. e
oder Bindung der jetzigen Zölle.

2. Zweidrähtiges, wiederholt gezwirntes 
Baumwollgarn, auch akkommodirten, zum  
Einzelverkauf hergerichteten 
Baumwollzwirn:
oder Bindung des jetzigen Zolls von 70 
MK.

3. Stickereien:
Jedenfalls wäre der jetzige Zoll von 350 
MK. zu binden.

4. Zwirn und Rohseide: 
oder 100 MK. (Tarif 1879)

5. Waaren aus Seide oder Floretseide: 
oder 600 MK. (Tarif 1879)

6. Andere Waaren aus Seide oder Floretseide, 
in Verbindung m it Baumwolle, etc.: 
oder 300 MK. (Tarif 1879)

7. Seidenbeuteltuch. Zollfreiheit oder Klassi- 
fizirung unter N°. 4,b des deutschen Zoll
tarifs: «feine Siebmacherwaaren», zu 24 
MK., oder unter N°. 30 ,e ,l, Anmerkung:
«Tülle», zu 250 MK.

8. Unbedruckte, wollene Tuch- und 
Zeugwaaren:
Filztücher für Papier-, Cellulose-, Holz- 
und Strohstofffabriken: a) baumwollene

b) wollene

9. Strumpfwaaren. Ansätze des deutschen 
Tarifs von 1873 feststellen, und zwar in 
einer eigenen Position «Strumpfwaaren.»

10. Kleider und Leibwäsche. Ansätze des 
deutschen Tarifs von 1873 feststellen.

60 MK. statt 1 3 5 -2 0 0  MK. N°. 41,d ,5 
(Tarif 1879)
40 M” ;  * statt 135 M. N°. 41,d,5,d
65 M.

N°. 18.

48 MK. statt 70 MK. N°. 2,c,5.
(Tarif 1879)

250 MK. statt 350 MK. N°. 2,d,6
(Tarif 1879)

50 MK. statt 200 MK. N°. 30,d.

400 MK. statt 800 MK. N°. 30,e,l

11. AS 1880-1881, 5, S. 485.
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11. Taschenuhren. Vereinbarung der Ansätze, N°. 20,d.
die in der Petition der deutschen U hrenin
teressenten an den deutschen Bundesrath 
verlangt worden sind, nämlich:
für goldene Uhren

oocf Pf. statt MK. 3 . - N°. 20,d ,l.
für silberne Uhren - .6 0 Pf. statt MK. 1.50 N°. 20,d ,2.
für Uhren aus anderem Metall - .4 0 Pf. statt MK. - .5 0 N°. 20,d.3.
für leere Gehäuse - .4 0 Pf. statt MK. - .5 0  à 1.50 N°. 20,d,4&5
für Werke ohne Gehäuse - .4 0 Pf. statt MK. 1.50 N°. 20,d ,2.
Unter allen Umständen festhalten an der Reduktion für goldene und silberne Uhren.

12. Käse 10 MK. statt 20 MK. N°. 25,o.

13. Kondensirte Milch 20 MK. statt 60 MK. N°. 25,p,l.

14. Sohlleder maximum 16 MK. statt 36 MK. N°. 21,b.
Eventuell wäre, um der deutschen Regierung die Beibehaltung des höhern Zolles gegen die 
Konkurrenz des amerikanischen Hemlock-Leders zu erleichtern, folgende Tarifunterschei
dung zu proponiren:
Hemlockleder 36 MK.
Eichengegerbtes Sohlleder 16 MK.

15. Reduktion fü r  folgende Artikel:
Kindermehl, Chokolade, Bier, Salz, Holz, Schmalleder, Schuhe, Seilerwaaren, Steinhauer
und Bildhauerarbeiten, Thonwaaren, gewalztes Gold, Silder und Platin in Form von Bändern, 
Schienen und Draht, als Rohstoff für die Bijouterie (Nachträgliche Eingabe der Usine de 
dégrossissage d ’or in Genf, vom 1. Oktober 1886)12

16. Bindung der deutschen Einfuhrzölle für:
1.) Eindrähtiges, rohes Baumwollgarn bis

N°. 60. N°. 2,c,l.d—z.
2.) Baumwollendamast 120 MK. N°. 2,d,3.
3.) Floretseide zollfrei N°. 30,a.
4.) Wollengarn 8 - 2 4  MK. N°. 41,c,3,, d—h.
5.) Maschinen und Instrumente N°. 15
6.) Rindvieh N°. 39, b - e .

Der Bundesrath musste vorderhand konstatiren, dass es mit dem Charakter einer blossen Ver
tragsrevision und speziell mit der dermaligen zollpolitischen Situation in Deutschland kaum verein
bar wäre, die ganze Reihe der vorliegenden Begehren in den bevorstehenden Unterhandlungen gel
tend zu machen, wie denn auch die Kommission selbst ihre Aufgabe, in Übereinstimmung mit den 
Intentionen des Handelsdepartements, in der Weise aufgefasst hat, dass zu Händen des Bundesra- 
thes, resp. der Unterhändler, alle dringenderen Begehren der Schweiz. Industrie zu nennen seien, 
jedoch in der Voraussetzung, dass dieselben schliesslich vom Bundesrathe vom Gesichtspunkt 
ihrer Opportunität aus geprüft werden.

Der Bunderath ist nun nicht im Falle, zur Stunde schon des genaueren zu beurtheilen, in wel
chem Umfange die deutsche Regierung geneigt sein dürfte, auf schweizerische Forderungen hin
sichtlich der Zölle überhaupt einzutreten. Herr Minister Roth wird demzufolge in erster Linie 
beauftragt und ermächtigt, an Ort und Stelle die Dispositionen der massgebenden Persönlichkei
ten, den eigentlichen Unterhandlungen vorgängig, speziell in dieser Hinsicht zu sondiren. Sollte 
sich danach die Nothwendigkeit einer Beschränkung der schweizerischen Begehren ergeben, so 
wird Herr Minister Roth die abzuordnenden Experten in Berlin besammein; um mit denselben die
jenigen Forderungen festzustellen, welche für die Unterhandlungen endgültig zu formuliren wären. 
Dem Bundesrathe ist von diesen Entschliessungen Kenntniss zu geben, worauf derselbe über die 
Gutheissung derselben sofort Beschluss fassen wird.

12. Nicht abgedruckt.
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5. V E R T R A G S D A U E R

Dieselbe ist wenn immer möglich so zu vereinbaren, dass der Ablauf des Vertrages mit dem 
Ablauf des schweizerisch-französischen Handelsvertrages zusammenfällt.

H err M inister Roth wird eventuell die Forderungen der deutschen Regierung entgegennehmen 
und darüber dem Bunderathe behufs Einholung der nöthigen Instruktionen Bericht erstatten .13

13. In seiner Sitzung vom 12 .10 .1886 billigte der Bundesrat die Instruktion(E  1004 1/147, Nr. 
4602). Vgl. auch die Protokolle über die Unterhandlung für die Revision des Schweizerisch- 
Deutschen Handelsvertrages vom 23. Mai 1881. Verhandlungen der schweizerischen Delega
tion in Berlin [vom 28 .10 .—4.11. 1886] und die Verhandlungen für die Revision des Deutsch- 
Schweizerischen Handelsvertrages vom 31. Mai 1881. Verhandlungen in Berlin zwischen der 
schweizerischen und der deutschen Delegation [vom 1.—3 .11. 1886]. Beide Protokolle in:E  13 
(B )/154.

305
E 2 /2322

Der Bundespräsident und Vorsteher des Politischen Departements, A . Deucher, 
an die schweizerischen Gesandtschaften in Berlin, Wien, Rom  und Paris

Versandkopie
T Streng konfidentiell, chiffrirt Bern, 28. Dezember 1886

Letzten Freitag kam der deutsche Gesante von Bülow zu mir vorgeblich zu einem 
gewöhnlichen Besuche. Im Laufe des Gesprächs kam er wie zufällig auf die allge
meine Lage zu reden und bemerkte, Privatnachrichten die er aus Berlin bekommen 
habe schilderten die Lage als eine sehr düstere und die Hoffnungen auf Erhaltung des 
Friedens als sehr trübe. Der alte Kaiser selbst mache sich mit dem Gedanken an einen 
neuen Feldzug vertraut; er werde an der Spitze seiner Heere in’s Feld ziehen, wenn er 
sich auch nicht verhehle dass er an den Strapazen erliegen werde. Herr von Bülow 
bezeichnete namentlich Frankreich als den Störenfried, f .. .]1.

Der deutsche Gesandte betonte wiederholt er mache mir diese Mittheilungen 
nicht offiziell sondern blos privatim; allein sie scheinen mir desshalb nicht weniger 
bedeutungsvoll, da er seine Informationen offenbar aus den besten Quellen erhalten 
hat.

Was können Sie uns darüber berichten?2

1. Lediglich fü r  den Gesandten in Paris bestimmt, ergänzte Deucher seine Ausführungen an die
ser Stelle wie folgt: Er [von Bülow] fügte bei von Deutschland hätten wir nichts zu befürchten 
und frug, ob wir uns aber auch klar wären welche Gefahren im Kriegsfälle uns von Frankreich 
her drohten, ob und wie wir gerüstet wären denselben zu begegnen? Der deutsche Gesandte 
u.s. w. Was können Sie uns darüber im besonderen über die angeblichen Absichten Frankreichs 
mittheilen?
2. Vgl. Nrn. 306, 307, 308, 310 und 312.
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